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wurden, ausführlich ſchildern So vermiſſen wir auch einen eigenen,weitausholenden ni über le ethiſch⸗politiſchen en des 17. Jahr⸗under in ihrem erden und ihrem Zuſammenhang; gerade ſie geben dem
Zeitraum einen Teil ſeiner arbe und ſeiner Geſtalten teſe ewegungiſt als Ganzes im rundri überſehen. Darum werden unbegreiflicherweiſePhiloſophen wie Du Vair und Balthaſar Gracian die auf ihre Zeitgenoſſeneit größeren Einfluß en als Dutzende anderer bei Überweg erwähnter, nichteinmal enannt.

Um dieſen Forderungen zu genügen, braucht man nicht Perſonen und Sy⸗ſt auseinanderzureißen und alles auf der der Gedanken aufzubauen.Man kann te gewi richtige Überzeugung hlers teilen, „daß die
philoſ

iſche Gedankenbewegung der neueren Zeit viel verſchlungener, viel ſtärker
von mannigfach ſich kreuzenden und einſchränkenden metaphyſiſchen und religiöſenotiben eſtimm iſt, als ſyſtematiſche bon den Problemſtellungen unſerer Tageausgehende Interpretationen und Konſtruktionen eS erſcheinen aſſen“ VII)Man darf die Unmöglichkeit ugeben, „das anze als einen gradlinigen Fort
gang 3u irgendeinem abſchließenden Standpunkt hin begreifen“ VIII).Daneben dürfte n aber einen ſtrammeren Zuſammenhang des Denkens und
der philoſophiſchen Arbeit, die Macht der Überlieferung, den Nſchluß an die
Vergangenheit ſtärker berückſichtigen als der Verfaſſer

Auch iſt die des 15 und 16 Jahrhunderts noch viel zu einſeitigeingeſtellt auf eine ethe von Männern, die mehr Schöngeiſter als en
*. mehr mit der Einbildungskraft als mit dem Verſtand arbeiteten, währendviele außerordentlich leſe und gründliche Denker nUur deshalb unerwähnt bleiben,eil kein Lehrgebäude ſchufen Auch das iſt ein angeliellei ird das ausgebreitete Wiſſen und die große Arbeitskraft Friſcheiſen⸗Köhlers In einer Auflage das alte, unhaltbare Schema, das die
hiloſophiegeſchichte des 16 und 17 Jahrhunderts noch immer err ent
en ſprengen Stanislaus v. Dunin⸗Borkowski
Der Staat 11 Seinen Beziehungen ZU Sittlichen Ordnung5ei Thomas VO Aquin. Hine Staatsphilosophische Unter-—

suchung VOI Dr Wilhelm Müller. Beiträge ZUT Geschichte
der Philosophie des Mittelalters, herausgegeben VOII Baeumker.
Band XIX  7 OTt 1 80 XII 98) Münster 1916, Aschen-
dorff 3.50

„Von allen Lehrpunkten des thomiſtiſchen Syſtems hat wohl keiner die Aufmerkſamkei auch nichtkatholiſcher ſenſchaftlicher Kreiſe un ſolchem Maße be
anſpru wie die Geſellſchafts⸗ und Staatslehre des Aquinaten. Man hatnämlich die Wahrnehmung gemacht, daß die Staatstheorie des Aquinaten kein

Gracians Aphorismen Über 1e Weltklugheit ſind eit bedeutender als La
Rochefoucaulds und Vauvenargues' Maximen. Du Vairs Trait6 de la constanee
erlebte in 50 Jahren bis 1641 mehr als nfzehn Auflagen.
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bloßer Apriorismus iſt, ſondern durch ein beachtenswertes konkretes atſachen⸗
und Beobachtungsmaterial die Fühlung mit dem menſchlichen eben verrät. Die
are ſachliche, an den geſunden Menſchenverſtand appellierende Art der tho
miſtiſchen Darſtellung omm gerade m ſeiner Geſe

aft und Staatslehre zu
beſonderer Geltung Es aben moderne Denker zugeſtanden, daß ſo manche
Sätze der Rechtsphiloſophie, der Geſellſchafts⸗ und Staatslehre, die als
Errungenſchaften unſerer Zeit feiert, ſich chon m den riſten des Thomas
finden.“ Mit dieſer fein abgetönten eichnung leitet der verdiente Forſcher artin
Grabmann die Darſtellung der thomi  en Staatslehre in ſeinem anziehenden
Thomasbuch ein.

Von einer ette behandelt neuerdings Dr. Wilhelm üller dieſen
Gegenſtand Läßt ſich auch an ateria kaum etwas Neues bieten, ſo erdien
doch der Geſichtspunkt, Unter dem das mit peinli  eLr orgfa und einer ge⸗
wiſſen Vollſtändigkeit aus den erſten Quellen geſchöpfte Material kritiſch ver
arbeitet und ſyſtematiſch aufgebaut wird, die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe

In ünf Abſchnitten eröffnet ſich dem aufmerkſamen eſchauer der große
Reichtum und die klaſſiſche Einfachheit, die nüchterne Diesſeitswirklichkeit und
ideale Jenſeitsſpannweite des thomiſtiſchen Staatsbaues; das zeitgeſchichtlich und
erfahrungsmäßig edingte Beobachtungsmaterial iſt auf wenige, für alle Zeiten
und Verhältniſſe geltende normative Prinzipien zurückgeführt.

Betrachtung: Der aat, eine Forderung der ſittlichen Ordnung Im
Anſchluß an ariſtoteliſche Gedankengänge Uhr Thomas aus, daß die auf das
geſellſchaftliche eben poſitiv hingeordnete Natur des Menſchen über Familien⸗
und Gemeindebildung hinaus notwendig zur Bildung einer allen menſchlichen
Bedürfniſſen und Fähigkeiten genügenden vollkommenen Geſellſchaft, zum
Staat und drängt. Iſt auch die otdurft des Lebens, die zuer zur
Staatenbildung treibt, ſo ſind eZ darüber hinaus doch vor allem die Erreichung
der geiſtig⸗ſittlichen oder der öheren Kulturgüter, die Auswirkung der intellektuell⸗

Anlagen, denen die großen Völkerorganiſationen ihre Fortdauer und
ihren Beſtand verdanken und die nur V ändigen geordneten Nationalverbänden
ſich zu der bom Schöpfer gewollten Fülle entfalten können ithin iſt der Tter
eine vbon der Natur ezweckte Inſtitution, eine Forderung der ſittlichen Ordnung
und nicht Zufälliges, olge der freien en Tat, der nde.
Wj aber eine große Vielheit, eine enge individuell gearteter der
Verwirklichung eines Zieles, nämlich — der Erreichung des öffentlichen ohles
arbeiten ſoll, da iſt eine Autorität mit ſtreng verpflichtender Ulle notwendig.
War nun eine auf das Geſamtwohl hinwirkende Vereinigung vbon Menſchen ein
ſittliches Naturgebot, dann iſt auch die einende, auf das Ziel hinführende Obrig⸗
keit von der ſittlichen Ordnung gefordert.

Zweite Betrachtung: Die ufgaben des Staates als E Wenn
der a In der ſittlichen Ordnung ſeinen rſprung hat,‚ dann auch in ihr
ſeinen Zweck. Das iſt ein notwendiges 0  uld der teleologi orientierten
Metaphyſik des Aquinaten. Die in Wirklichkeit vorhandene 1  1 Ordnung
nde aber ihren Zielpunkt erſt In einer übernatürlichen Welt. Der aat, wie
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er Gottes geoffenbartem en gem ſein ſoll, iſt der Glaubensſtaat. Daraus
rwächſt für den mittelalterlichen Denker das Problem der Abgrenzung der ſtaat⸗
en und der kirchlichen Gewalt Das Endziel In gar keinem Verhältnis
zu der natürlichen Faſſungskraft des Menſchen, die ittel und Wege zu ihm
liegen jenſeits der diesſeitigen Möglichkeiten. Die übernatürliche eligion äßtſodann der natürlichen keinen für ſi geltenden, autonomen Spielraum, ondern
nimmt ſie als organiſchen Beſtandtei In ſich auf. Folgli  ann ie unmittel  2
bare Hinordnung auf das Ziel, die irekte ege der religiöſen Betätigung
nur Sache der 1 ſein ithin ird eS Aufgabe des Staates ſein, die
Vorbedingungen zur Erreichung jenes Zieles zu chaffen für die „gute Lebens⸗
ührung“ der Unterianen zu ſorgen und ſie ami für die Erlangung des End
zweckes vorzubereiten. Nicht ein Verſchlingen der verſchiedenartigen tele durch
das Endziel, ondern eine Unterordnung er e  e, nicht ein ufgehen der
Staatsaufgaben m die kirchliche Tätigkeit, ondern ein harmoniſche Zuſammen⸗
arbeiten iſt auch hier der Ausdruck der ſo wunderbar einheillichen ehre des
genialen Syſtematikers. teſe „gute Lebensführung“ der Bürger, dieſe weite,
der ſtaatlichen Betätigung verbleibende Domäne und Machtſphäre iſt unächſt
zu begründen, dann zu rhalten und endlich zu vervollkommnen. Begründet ird
ſie durch Wahrung des Friedens, durch Schaffung allſeitigen äußeren Wo  andeund durch ege der bürgerlichen Tugend oder der öffentlichen Sittlichkeit. Zur
ung der Lebensführung iſt bor allem auf le eſetzung der Amter
mit geeigneten ännern und auf eine wohlgeordnete Rechtspflege An
ritter erlangt ſie Schutz der Bürger äußere Feinde; ein auptmittel iſt der rieg Endlich ird ſich die Obrigkeit die Vervollkommnung der
Untertanen durch E  en bon Unordnungen, Ergänzung bon Fehlendem uſw
angelegen ſein laſſen So iſt nach dem Thomas der aa weder elbſt⸗

2
zweck Im Sinne der Antike oder der alles bevormundende Polizeiſtaat Im Geiſtedes neuzeitlichen Abſolutismus noch auch der Rechtsſtaat des ungezügeltenMancheſtertums Iim 19 Jahrhundert ihm eignet neben dem Rechtszweck eine
Wohlfahrtsaufgabe

Aus den vielfachen Pflichten und Rechten der Staatsgewalt ergibt ſich eine
ethe ſittlicher Anforderungen an die Perſon ihres Trägers In ebenſo
anziehender Geſtalt im „Fürſtenregiment“ die Idealgeſtalt des Herrſchers
bor uns hin in ſeiner überragenden Stellung, ürde, Tugend, Verantwortlich⸗
keit, mit ſeiner Hoffnung auf die höchſten himmliſchen und łdi  en üter, wie
ſich unſer Blick vbon dem in den düſterſten Farben gehaltenen Tyrannen ende

Dritte Betrachtung Die in der ſittlichen Ordnung begründeten Befugniſſeund Grenzen der ſtaatlichen Gewalt Der Zweck des Staates iſt als Uell der
Machtbefugniſſe ugleich ihr Maß der Staatsgewalt alles das als ittel
ur Verfügung, was ſie zur Erreichung des wahren Staatswohles enötigt. Als

enn Thomas die Geſetzgebung, Rechtſprechung und die Qamit zuſammen⸗
ängende Strafgewalt; bekanntlich iſt die heutige Einteilung m geſetzgebende,
richterliche und exekutive Gewalt neueren Urſprungs (Locke  Montesquieu) Da
die ſittliche Ordnung eine einheitliche, widerſpruchsloſe iſt, ſo darf die rigkei
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von ihrer Gewalt, die ihr von ott eben deren Ausbau und Verwirklichung
verliehen iſt, m Übereinſtimmung mit den unverrückbaren Normen des natür  2  2
en und poſitiv geoffenbarten Sittengeſetzes Gebrauch machen

Vierte Betrachtung: Die ſittlichen Pflichten des Bürgers den Q
Wie das Kind ſeine Eltern als das Prinzip ſeines Daſeins und ſeiner
Erziehung Pflichten hat, ſo aus analogen Gründen der Bürger
ſein Vaterland Die erſte Gewiſſenspflicht iſt der Gehorſam die eſtehen⸗den Geſetze, und Unterwerfung Unter die rechtmäßige Obrigkeit. Weiterhin
iſt die Entrichtung bon Steuern und Abgaben eine ſtreng Forderung der
Gerechtigkeit Vor allem aber ordert der Heilige ſelbſtloſe Vaterlandsliebe, te

die Erhaltung und Verteidigung des Vaterlande orge trägt, das Eigen⸗
intereſſe dem Allgemeinwohl hintanzuſetzen vermag Und ſich gegebenenfalls opfer⸗
illig den Todesgefahren Usſetzt.

Fünfte Betrachtung: Der ttliche Wert der einzelnen Staatsformen. Von
Ariſtotele nimmt der quinate die ehre bon den echs Grund⸗Staatsformen
erüber und wertet ſie vom ſittlichen Standpunkt aus in gute und chlechte 1e
nachdem ſie das Staatswohl oder den Vorteil der Regierungsmänner bezwecken.

Staatsform gilt ihm N. onar  e, indes iſt keine abſolute Königsherr⸗
ſchaft, ondern erne durch Ariſtokratie und Politie gemäßigte. Nter den
Staatsformen iſt umgekehrt die Alleinherrſcha der rann die verderblichſte.

Dieſer ſchematiſche Grundriß der homiſtiſchen Staa  ehre läßt kaum den
Reichtum —  — Fragen ahnen, e der Bau in ſeiner Ausführung behandelt:
Fragen, die auch tn unſern agen über  33 das rein ge  1 Intereſſe hinaus
einen en Aktualitätswer beanſpruchen

Für die Löſung der theoretiſch ebenſo ſchwerwiegenden wie rdl folgen
reichen rage über das Verhältnis von e und I hat Thomas im Ge
ſagten ereits den metaphyſiſch⸗dogmatiſchen Untergrund gelegt. Daraus ergibt ſich
die Überordnung der geiſtlichen über die E.  1  e Gewalt. Mit der rein geiſt
en Aufgabe iſt aber auch die Grenze der kirchlichen Machtbefugnis egeben.
In weltlichen Dingen hat der die oberſte Leitung etde Gewalten aben
3  ihren rſprung In der göttlichen, und darum iſt innerhalb der ihr angewieſenen
Sphäre einer jeden zue Und umeiſt zu gehorchen nde bleibt Thomas in
der Durchführung und konkreten Anwendung dieſem Standpunkt nicht immer
treu Selbſt dieſer abſtrakte Denker und folgerichtige Prinzipienverfechter zollt
zeitgeſchichtlich Bedingtem und rein oliti Gewordenem ſeinen Tribut ſpricht

in einem ſeiner Frühwerke dem Papſte die Summe der geiſtlichen und welt⸗
en Gewalt und nenn auch ſpäter die Könige Vaſallen derI Immerhin,
ſo chließt er mit Baeumker: „Die D  ührung jener extrem Urialiſtiſchen,
den Dualismus der beiden Gewalten prinzipiell aufhebenden Theorie iſt
ihm rem704
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von ihrer Gewalt, die ihr von Gott eben zu deren Ausbau und Verwirklichung

verliehen iſt, nur in übereinſtimmung mit den unverrückbaren Normen des natür⸗

lichen und poſitiv geoffenbarten Sittengeſetzes Gebrauch machen.

Vierte Betrachtung: Die ſittlichen Pflichten des Bürgers gegen den Staat.

Wie das Kind gegen ſeine Eltern als das Prinzip ſeines Daſeins und ſeiner

Erziehung ſittliche Pflichten hat, ſo aus analogen Gründen der Bürger gegen

ſein Vaterland. Die erſte Gewiſſenspflicht iſt der Gehorſam gegen die beſtehen⸗

den Geſetze, Ehrfurcht und Unterwerfung unter die rechtmäßige Obrigkeit. Weiterhin

iſt die Entrichtung von Steuern und Abgaben eine ſtreng ſittliche Forderung der

Gerechtigkeit. Vor allem aber fordert der Heilige ſelbſtloſe Vaterlandsliebe, die

für die Erhaltung und Verteidigung des Vaterlandes Sorge trägt, das Eigen⸗

intereſſe dem Allgemeinwohl hintanzuſetzen vermag und ſich gegebenenfalls opfer⸗

willig den Todesgefahren ausſetzt.

Fünfte Betrachtung: Der ſittliche Wert der einzelnen Staatsformen. Von

Ariſtoteles nimmt der Aquinate die Lehre von den ſechs Grund⸗Staatsformen

herüber und wertet ſie vom ſittlichen Standpunkt aus in gute und ſchlechte, je

nachdem ſie das Staatswohl oder den Vorteil der Regierungsmänner bezwecken.

Als beſte Staatsform gilt ihm die Monarchie, indes iſt es keine abſolute Königsherr⸗

ſchaft, ſondern eine durch Ariſtokratie und Politie gemäßigte. Unter den ſchlechten

Staatsformen iſt umgekehrt die Alleinherrſchaft der Tyrannis die verderblichſte.

Dieſer ſchematiſche Grundriß der thomiſtiſchen Staatslehre läßt kaum den

Reichtum an Fragen ahnen, welche der Bau in ſeiner Ausführung behandelt:

Fragen, die auch in unſern Tagen über das rein geſchichtliche Intereſſe hinaus

einen hohen Aktualitätswert beanſpruchen.

Für die Löſung der theoretiſch ebenſo ſchwerwiegenden wie praktiſch folgen⸗

reichen Frage über das Verhältnis von Staat und Kirche hat Thomas im Ge⸗

ſagten bereits den metaphyſiſch⸗dogmatiſchen Untergrund gelegt. Daraus ergibt ſich

die Überordnung der geiſtlichen über die weltliche Gewalt. Mit der rein geiſt⸗

lichen Aufgabe iſt aber auch die Grenze der kirchlichen Machtbefugnis gegeben.

In weltlichen Dingen hat der Fürſt die oberſte Leitung. Beide Gewalten haben

ihren Urſprung in der göttlichen, und darum iſt innerhalb der ihr angewieſenen

Sphäre einer jeden zuerſt und zumeiſt zu gehorchen. Indes bleibt Thomas in

der Durchführung und konkreten Anwendung dieſem Standpunkt nicht immer

treu. Selbſt dieſer abſtrakte Denker und folgerichtige Prinzipienverfechter zollt

zeitgeſchichtlich Bedingtem und rein politiſch Gewordenem ſeinen Tribut: ſo ſpricht

er in einem ſeiner Frühwerke dem Papſte die Summe der geiſtlichen und welt⸗

lichen Gewalt zu und nennt auch ſpäter die Könige Vaſallen der Kirche. Immerhin,

ſo ſchließt Müller mit Baeumker: „Die Durchführung jener extrem kurialiſtiſchen,

den Dualismus der beiden Gewalten prinzipiell aufhebenden Theorie

iſt

ihm fremd. . . Streitigkeiten, wie die über die direkte oder indirekte Gewalt

des Papſtes den weltlichen Regierungen gegenüber ... kümmern ihn nicht.“

Auch was die bürgerliche Toleranz betrifft, macht Müller die Theorie des

Heiligen mit feinem hiſtoriſchem Takt aus ihrer Zeit heraus verſtändlich, ſo daßStreitigkeiten, wie die über die irekte oder indirekte Gewalt
des Papſtes den weltlichen Regierungen gegenüber ümmern ihn nicht.“

Auch was die bürgerliche oleranz betrifft, macht Uller die Theorie des
Heiligen mit feinem hiſtoriſchem Takt aus ihrer Zeit heraus verſtändli daß
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für den geſchichtlich Denkenden, mag ＋* auch andern Bekenntniſſes ſein, jede
verletzende the verliert. Der Gedanke der bürgerlichen oleranz für Anders⸗
und Ungläubige, der Religions⸗ und Gewiſſensfreiheit war dem Mittelalter
ebenſo Fremd, wie ETr der Neuzeit noch auf viele Jahrzehnte fremd ieb, athoken nicht minder als Proteſtanten Bei Thomas inde zeig ſich eine ethe
bon Anſätzen einer freieren Auffaſſung Über das Verhalten Anders
gläubige, im weſentlichen omm er aber über  3 die Anſchauungen ſeiner Zeit
nicht hinaus.

Seine klarblickenden, weitherzigen Aufſtellungen über Erlau  ei des eges,über den en ſittlichen Wert des gerechten Kämpfens uſw ſind un unſernagen ſo oft auch Wi dieſen ern 88 (1915) 83 gewürdigt wor:
den, daß hier von einer Wiederholung abgeſehen werden darf

Intereſſant ſind Thomas' ni  en über Ackerbau, Handel und Kaufleute,bedeutſam ſeine Ausführungen über Strafgewalt, Unabänderlichkeit bzw Ver⸗
änderlichkeit des Sittengeſetzes, te Begründung der Notwendigkeit einer egie⸗
rungsgewalt, das Verhältnis des Staates zur Unterrichtspflege.

Mit annung wird man den Entſcheidungen und Darlegungen folgen,e. der große Lehrer In der berühmten Kontroverſe gibt Welches Verhalten
aben die Bürger den Tyrannen gegenüber einzunehmen? Der Heilige gehtdavon aus, daß nur die rechtmäßige oder „von Gott“ ſtammende Obrigkeitbindende Geſetze rlafſen kann. Iſt mithin der Träger der Gewalt unrecht  2
mäßigerweiſe zu ſeinem Amte gelangt, ſo ſind ihm gegenüber die Bürger zumGehorſam nicht verpflichtet, es  „ müßten denn aus dem Ungehorſam ſchlimmere
Folgen befürchten ſein Überſchreitet die rechtmäßige Obrigkeit ihre Befug⸗niſſe, hört die Pflicht des Gehorſams auf; etzt ſie ſich mit ihren nord
nungen gar NV Widerſpruch zur höheren, göttlichen oder menſchlichen Autorität
oder zUum eigentlichen Staatszweck, ſo ird der ehorſam geradezu ittlich ver⸗
werflich. Hat man *2 olglich mit eimem Urpator, unrechtmäßigenHerrſcher tun, ſo iſt aktiver Widerſtand ihn, ſelbſt Tötung erlaubt,
falls ein Rekurs an eine höhere Inſtanz, die mit ihm ins Gericht gehen könnte,
nicht möglich und eine Anerkennung ſeitens des Volkes oder einer öheren Auto⸗
rität nicht rfolgt iſt, mit andern Worten: olange noch nicht 1I pacifica
possessione iſt. Denn da ein ſolcher Tyrann durch Gewalt die Herrſchaft an
ſich geriſſen hat, ſo iſt kein wahrer Vorgeſetzter der Bürger Iſt dagegen
der Tyrann bloß ein ungerecht regierender, Iim übrigen aber rechtmäßiger Herr⸗
ſcher, ſo iſt eS falls die ranni nicht jede Maß überſchreitet nütz⸗
er und beſſer, und omi eine Forderung der Pflicht, eine Zeitlang zu
ertragen, als durch Bekämpfung efahren eraufzubeſchwören, le ſchlimmer ind
als die Gewaliherrſcha ſelbſt. Wird ſie aber unerträglich, ſo kann mit zu⸗
ändiger öffentlicher Autorität, alls eine vorhanden iſt, den Tyrannen

werden; die Tötung aus Privatinitiative dagegen bleibt unerlaubt.
Iſt keine öffentliche Autorität dem Tyrannen gegenüber vorhanden, ſo iſt
von ott erwarten
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eſe Proben aus dem reichen Inhalt der na gehaltenen Schrift erraten
dem kundigen Leſer die mühevolle Arbeit, mit der der Verfaſſer das aterta
aus den verſchiedenſten Schriften des Aquinaten herbeigeſchafft, ritiſch geſichtet
und zu einem einheitlichen Ganzen verarbeitet hat. V  er der inzigen yſtema⸗
tiſchen Schrift De regimine principum iſt neben der theologiſchen und philo⸗
ſophiſchen Summe und dem Sentenzenkommentar der Kommentar zur Ariſto⸗
eli  en Politik eichlich ausgebeute worden; überdies wurden die rklärung des
Römerbriefes und die Schrift De regimine Iudaeorum wiederholt herbei⸗
gezogen

Die Schrift Dr. üllers verrät in ihrem architektoniſchen Aufbau den ge⸗
chulten Syſtematiker Die ſachgemäße arhei und Beſtimmtheit, mit der die
Begriffe entwickelt und die robleme aufgerollt werden, erweckt unbedingtes
Vertrauen.

Als Abſchweifung m  nde man zuweilen das weite usholen, orunter
die Überſichtlichkeit leidet. Ahnliches dre von dem V den Anmerkungen nieder⸗
gelegten gelehrten Apparat zu zeigen Der Verfaſſer ſagt zwar mi der Ein⸗
eitung, ſollten auch die hiſtoriſchen Beziehungen der thomiſtiſchen ehre be⸗
rückſichtigt werden. ehr gut. Darum ſind auch die zahlreichen Belege aus
Platon, Auguſtin, verſchiedenen Scholaſtikern und manch andern Autoren ehr
erwünſcht, die Stellennachweiſe und Ausführungen aus Ariſtotele durchaus not
wendig. Aber nun wachſen ſich die Anmerkungen förmlichen Miniaturmono⸗
gra  ten und Bibliographien aus mit angen Rückblicken im die Vorgeſchichte
und vielen Ausblicken in te ſpäteren Zeiten Hier gilt In der Beſchränkung
zeig ſich der Meiſter Umgekehrt hätten hie und da mi Lehrentwicklungen
und Beweisgründe chärfer gefaßt und nachdrücklicher hervorgehoben werden können

leſe Ausſtellungen gehen indes nuLr auf Nebenſächliches, den großen Wert
der echt fachwiſſenſchaftlichen eiſtung vermögen ſie in keiner eiſe erühren

Die hohe geſch Bedeutung der homiſtiſchen Staatslehre ieg aber
darin, daß ſie nachdrücklicher, als 11 bei den eiligen Vätern und Scholaſtikern
geſchehen war, „die naturgemäße Entſtehung und die ſelbſtändige Aufgabe des
Staates im nſchluß an Ariſtotele feſtſtellte“. Dieſer ariſtoteliſche „Gedanken⸗
kern hat ſpäter auch, losgelöſt von dem geiſtlichen Gedankenkreiſe, dem Thomas
ihn eingefügt atte, der ſelbſtändigen Entwicklung einer weltlichen Staatstheorie
für ange Zeit die typiſche Wendung egeben“ Baeumker m Hinneberg, Die
Kultur der Gegenwart, Teil, V, Aufl., 405 403)

Die überlegene Art, mit welcher der quinate die Staa  ehre behandelt,
beleuchtet bon ſein Genie: te gleiche Beherrſchung der abſtrakteſten meta⸗
phyſiſchen wie tiſch⸗ethiſchen Fragen, der nüchterne lick für das wirklich
egebene und das ſpielende Herausarbeiten der ewigen Prinzipien, der konſer⸗
vatide Sinn für die haltbaren Denkergebniſſe der Vergangenheit und das ühne,

etwaige Vorurteile ſeiner Zeit Unbeirrte Voranarbeiten aQm it der
Wiſſenſchaft.

Bernhar Jaunſen


